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J3_ezirksregierJlIlg Mlinstt::l"	 01.04.2009Erlaubnis
(Ausstellende Behördel	 (Ort. Datum) 

nach § 7 des Sprengstoffgesetzes 

Nr. 3 /09 

Ausfertigung Nr. 1/2 

I. Herr/Frau') 

Wohnort') 

geboren am 

GEOscan Technik GmbH 

SitZ) Eichendorffstraße 3
 

49549 Ladb<:rZ<:I1
 

vertretungsberechtigt. Herr/Frau I" 1 ._a} Raill1und Fren=z=----_ 

b} Martin Stahlbe_rL_ 
oder Mitglied des Vertretungsorgans, das mit der Gesamtleitung des Umgangs. des Verkehrs oder der 
Beförderung beauftragt Ist 

Herr/Frau) 

geboren am ... a) 30.04.1959 _.. In . .N<:1Ienkirch~n. UeW:BjetbergL. 

b)2D.05.196.0 .._ Nellenkil"c:b~n_.Uet~tRietberg) 

wohnhaft In a) 48147 MÜIlsJer, Greifswald 41 uu • 

b)	 48161.Münst~-,-Rote Erde_15.JL . 

erhält hiermit aufgrund des § 7 Abs. 1 des Sprengstoffgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung "gm 17 ApO! 19B§ 

IBGBI ! S 577) dl§ Er!\l!IhplS 7!I T i7!!F vom 10. September 2002 (BGBI.IS.3518) die Erlaubnis zum/zur 

11. Die Erlaubnis wird wie folgt beschränkt: 

I.	 Die Tätigkeit darf nur auf Anweisung der fur die Kampfmittelbeseitigung zuständigen Stellen der Länder ausgefuhrt 
werden. 

2.	 Der Umgang mit explosionsgefahrlichen Stoffen und Fundmunition im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung ist 
eingeschränkt auf das Aufsuchen, Freilegen, Bergen, Überlassen, die Empfangnahme und den Transport innerhalb der 
Betriebsstätte (Räumstelle) sowie die Aufbewahrung und Vernichtung. 

3.	 Das Verwenden explosionsgefahrlicher Stoffe ist nur im Zusammenhang mit dem Vernichten von Fundmunition 
zulässig. 

4.	 Die in der Erlaubnis aufgefuhrten Tätigkeiten dürfen nur durchgefuhrt werden unter der Leitung und Anwesenheit einer 
verantwortlichen Person, die im Besitz eines Befahigungsscheines nach § 20 SprengG ist. 

(Fortsetzung siehe Rucks8ltt:' 

t) Nichtzutreffendes streichen I
 
) Die Angaben Sind fljr Jeden Vertretungsberechtlgte~)erforderlich!
 



11. a 

Die Erlaubnis wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

111.	 Die Erlaubnis wird mit folgenden Auflagen erteilt 

1.	 Die Lagerung der im Rahmen der Kampfmittelräumung aufgefundenen Gegenstände, die explosionsgefahrliche 
oder schwer explosionsgefahrliche Stoffe enthalten, hat nach Anweisung der zuständigen Dienststellen der Län­
der an den dafür bestimmten Plätzen zu erfolgen. 

2.	 Gemäß § 14 SprengG ist die Inbetriebnahme einer Räumstelle mindestens zwei Wochen vor Aufnahme der Tä­
tigkeit unter Benennung der verantwortlichen Person anzuzeigen. 

Die Beendigung der Arbeiten ist unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat bei der gemäß der Zuständigkeitsver­
ordnung der jeweiligen Länder zuständigen Behörde (in NRW: Bezirksregierungen) zu erfolgen. 

3.	 Gemäß § 16 SprengG in Verbindung mit §§ 41 - 44 der 1. SprengV hat der Inhaber einer Erlaubnis nach § 7 
SprengG in jedem Betrieb ein Verzeichnis zu führen, aus dem u.a. die Menge der erworbenen, eingeführten, 
überlassenen, verwendeten oder vernichteten explosionsgefahrlichen Stoffe sowie deren Herkunft und ihr 
Verbleib hervorgeht. § 16 Abs. 1 des SprenG lässt die Übertragung dieser Verpflichtung auf eine andere Person 
zu. 

4.	 Die Bestellung einer verantwortlichen Person nach § 19 SprengG sowie das Erlöschen dieser Person sind der 
zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

Coesfeld	 20.03.2009 
0'1	 Datull"1 

Bezirksregierung Im Auft,rag 
Münster Dez. 55 

~'-~~~-~-{ 
Dienststelle	 Ur'ltt>rschrllt 

Menke 

Hinweise: 

Auf die Anzeigepflichten nach § 12 Abs. 1, § 14, § 21 Abs. 4, § 26 und § 35 Abs. 1 SprengG wird 
hingewiesen 

2.	 Explosionsgefährliche Stoffe dürfen anderen nur überlassen werden, wenn diese Personen die Be­
rechtigung zur Empfangnahme nachweisen. Falls es sich um verantwortliche Personen nach § 19 
Abs.1 Nr. 3 oder 4 Buchstabe a SprengG handelt, ist die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage des Erlaubnisbescheides und durch einen Befähigungsschein in Verbindung mit einem 
schriftlichen Auftrag des Betriebsinhabers nachzuweisen. Für das Überlassen innerhalb der 
Betriebsstätte gilt § 22 Abs. 1 Satz 3 SprengG. 

3.	 Von den Behörden werden nur die Originalurkunde und behördliche Ausfertigungen des Er­
laubnisbescheides anerkannt. 

Art -Nr 11 002	 G Bundesdruckerei 


